
1626 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 24. Feber 1977 

betreffend ein Zollabkommenüber den internationalen Waren

transport mit Carnets TIR (TIR-Abkornmen) samt Anlagen 

Das Carnets-TIR-Verfahren wird auf Grund des TIR-Abkommens 

1959 I BGBL Nr. 92/1960 I von insgesamt 30 Vertragsstaaten ange .... 

wendet und hat den hauptsächlichen Vorteil,daß auf Straßen~ 

fahrzeugen oder Behältern verladene Waren unter Zollverschluß 

und unter Verwendung eines international vereinheitlichten und 

verbürgten Zollbegleit:scheines unter den geringstmöglichen 

Zollformalitäten die Grenzen passier'en können. 

Im November 1975 hat eine von den Vereinten Nationen über 

österreichische Initiative einberufene Staatenkonferenz die 

gegenständliche revidierte Fassung des TIR-Abkomrnens ausge

arbeitet. Bei dieser Revisionskonferenz wurden alle Bestimmungen 

des Abkornrnensentwurfes, der von der Zollexpertengruppe des 

Inlandtransportkomitees der ECE auf der Grundlage des seiner

zeitigen Abkommens aus dem Jahre 1959 in dreijährigen Vor

arbeiten erstellt worden war, durchberaten und das gegenständliche 

neue Abkornnlen fertiggestellt. Neben einer Erweiterung des An

wendungsbereiches auf weltweite Basis und einer Anpassung der 

Bestimmungen für die Konstruktion von Kraftfahrzeugen und 

Behältern an den letzten Stand der Technik, sieht das neue Ab

kommen vor, daß von den Zollbehörden "-ermächtigte Versender" 

mit dem Recht ausgestattet werden, Zollverschlüsse an ihre 

TIR-Sendungen selbst anzulegen. Weiters sieht das Abkommen als 

Neuerung vor, daß das TIR-Verfahren während der Beförderung der 

Ladung auf dem l'lasserweg oder auf dem Schienenweg - hier unter 

der Voraussetzung, daß ein erleichtertes Zollverfahren Platz 

greift - als suspendiert gilt. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

des vorliegenden Abkommens die Erlassung von besonderen Bundes

gesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des 

Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 

erforderlich. 
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Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sit.zung vom 1. März 1977 in VertJandlung genommen und 

einstimmig·beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 

Einspruch zu erheben •. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 24. Feber 1977 

betreffend ein Zollabkommen über den internatiQnalen Waren

transport mit Carnets TIR (TIR-Abkormnen) samt Anlagen, wird· 

kein Einspruch erhoben. 

Hermine K u ban e k 

Berichterstatter 

Wien, 1977 03 01 

Sei d I 

Obmann 
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